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Vorwürfe der indirekten Parteienfinanzierung an die Liberale Partei (PLI) 
in Nicaragua durch die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) und Geldüberweisungen 
auf das Privatkonto des nicaraguanischen Vizepräsidenten und Präsidenten 
der Liberalen Partei, Dr. Virgilio Godoy (Teil II) 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat seit 1982 ca. 2 Mio. DM vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) für Pro-
jektvorhaben in Nicaragua bewilligt bekommen, die mit Partnerorgani-
sationen abgewickelt wurden, die als sogenannte Vorfeldorganisatio-
nen — so die Bezeichnung eines Vertreters der FNS — der Liberalen Par-
tei — PLI — nahestanden. Da die Partnerorganisationen sowohl von Par-
teimitgliedern gegründet wurden, die gleichzeitig die Amter innerhalb 
der Partnerorganisationen innehaben, als auch die Gelder laut Aus-
sagen der FNS auf das Privatkonto des Parteipräsidenten Virgilio Godoy 
überwiesen wurden — was Dokumente belegen — besteht der starke Ver-
dacht, daß die Friedrich-Naumann-Stiftung offizielle Entwicklungsgel-
der zweckentfremdet hat, indem sie seit Jahren in Nicaragua Parteien-
finanzierung betreibt. Gegenüber der Presse bestätigte Virgilio Godoy, 
daß die Gelder der Friedrich-Naumann-Stiftung in die Kasse der Partei 
geflossen seien und parteiintern abgerechnet wurden (SZ 19. April 
1990). Noch vor seinem Antritt der Vizepräsidentschaft wurde Godoy 
die parlamentarische Immunität wegen Korruptionsverdachts aber-
kannt, nachdem ein Untersuchungsausschuß der nicaraguanischen 
Nationalversammlung die finanziellen Beziehungen der Stiftung zum 
Präsidenten der PLI näher untersucht hatte. 

1. Wer waren die Kontoinhaber, über deren Konten (teilweise) die 
Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) die seit 1982 vom BMZ geneh-
migten Mittel für das Projekt „Förderung liberaler Erwachsenenbil-
dung in Nicaragua" (Projektnummer G 8228296), Projektpartner 
1982 bis 1986 das Institut La SERENA; von 1986 bis 1987 das Institut 
CEIS) abwickelte und welche Person(en) wurde(n) seitens der FNS 
als offizielle Vertreter des Projektpartners akzeptiert, um die Pro-
jektmittel für La SERENA und CEIS in Nicaragua in Empfang zu 
nehmen, dies angesichts der Tatsache, daß der Präsident der Libe-
ralen Partei Virgilio Godoy von 1982 bis 1984 Direktor der FNS

-Partnerorganisation La SERENA war und danach ab 1985 als Direk-
tor des Folgeinstituts CEIS fungierte und nachweislich Konto-
inhaber für Überweisungen der FNS war? 

Das BMZ bewilligte der FNS 1982 für La SERENA 1 118 000 DM, 
1985 für La SERENA 138 500 DM, für das Nachfolgeinstitut GEIS 
1986 450 000 DM. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 21. Juni 1990 übermittelt. Die Drucksache enthält 
zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 11/7500 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Die Projektmittel für SERENA (1982 bis 1984) wurden auf ein Pro-
jekt-Konto überwiesen, für das Constantino Pereira Bernheim 

verfügungsberechtigt war. 

Die Projektmittel für GEIS (1985 bis 1987) wurden auf ein Projekt-

Konto überwiesen, für das Dr. Godoy in seiner Eigenschaft als 
Exekutiv-Direktor von CEIS verfügungsberechtigt war. 1988 und 
1989 wurden CEIS lediglich Sachmittel zur Verfügung gestellt, es 
erfolgte somit ab 1988 kein Transfer von Projektmitteln mehr. 

Die in der Frage angegebenen Summen sind wie folgt zu korri-

gieren: 

Gesamtbewilligungen für SERENA/CEIS 1982 bis 1989 1571500 
DM 

Ist-Ausgaben für SERENA/CEIS 1982 bis 1989 1 064 000 DM 

Gesamtbewilligungen SERENA 1982 bis 1984 683 000 DM 

Gesamtbewilligungen CEIS 1985 bis 1989 888 500 DM 

2. Wer waren jeweils seit 1982 formal die Zuwendungsempfänger für 
die vom BMZ an die FNS genehmigten Projektmittel unter der Pro-
jektnummer G 8228296 und welche namentlichen Personen haben 
real den Empfang der Mittel bescheinigt und die Verwendungs-
nachweise erbracht? 

Zuwendungsempfänger waren von 1982 bis 1984 SERENA, von 
1985 bis 1989 CEIS. Für SERENA war Constantino Pereira 
Bernheim empfangsberechtigt, für CEIS Dr. Godoy. Die genann-
ten Personen waren gegenüber der FNS auch für Empfang und 
Abrechnung der Mittel verantwortlich. 

3. Kann die Bundesregierung definitiv ausschließen, daß (teilweise) 
Projektmittel des BMZ an die FNS für La SERENA und/oder CEIS 
(Projektnummer G 8228296) von der FNS auf das Privatkonto von 
Virgilio Godoy in Panama bei der Deutsch-Südamerikanischen 
Bank, Kontonummer: 1 599 409 00 400 überwiesen wurden? 

Siehe Antwort zu Frage 1. 

Die dem BMZ vorliegenden und geprüften Verwendungnach-

weise belegen diesen Sachverhalt. 

4. Wie kann die Bundesregierung gesichert behaupten, die FNS habe 
keinerlei Zweckentfremdung der bewilligten Mittel vorgenommen, 
sondern habe ausschließlich das Institut CEIS gefördert, weshalb 
sich kein neuer Sachverhalt ergäbe, der zu weiteren Prüfungen 
führen könnte (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Grünen, Drucksache 11/6360), angesichts der Tatsache, 
daß die FNS nachweislich Überweisungen von Projektgeldern auf 
das Privatkonto von Virgilio Godoy vorgenommen hat, wie Doku-
mente belegen und der Vertreter der FNS, Herr Johannen, der 
Presse dies am 26. April 1990 bestätigte mit der Begründung, daß 
die Konten von CEIS auf den Namen von Virgilio Godoy geführt 
wurden? 

Es handelt sich nicht um ein Privatkonto von Dr. Godoy, sondern 
um ein Projekt-Konto, für das Dr. Godoy in seiner Eigenschaft als 
Exekutiv-Direktor von CEIS verfügungsberechtigt war. 
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5. Welche der beiden Aussagen der FNS über die Abwicklung der 
Projektgelder des BMZ für das CEIS ist nach Wissen der Bundes-
regierung richtig: 

„Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat die von ihr zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel für das Centro de Estudios e Investigaciones 
Sociales (CEIS) stets auf dessen Konto überwiesen..." (Presseerklä-
rung der FNS vom 26. Juli 1989); 

Frage der Presse: „In der Antwort vom BMZ wird immer wieder 
darauf verwiesen, daß Sie als Projektpartner das CEIS haben, und 
daß dorthin auch die Sachen geschickt worden seien, die Briefe der 
Friedrich-Naumann-Stiftung sprechen aber von Herrn Godoy als 
Spendenempfänger, das Wort GEIS wird dort überhaupt nicht er-
wähnt". 

Antwort von Herrn Johannen, stellvertretender Abteilungsleiter 
Ausland der FNS am 26. April 1990: „Das hing damit zusammen, 
daß die Konten für CEIS auf seinen Namen geführt wurden. "? 

Die beiden Angaben bilden keinen Widerspruch, da es sich in bei-
den Fällen um Überweisungen bzw. Sachlieferungen für CEIS 
handelt. Bezüglich der Sachlieferung wird in den Antworten zu 
den Fragen 16 und 18 Stellung genommen. 

6. Wenn die CEIS-Konten laut Aussage der FNS auf den Namen 
Virgilio Godoy geführt wurden, kann dann die Bundesregierung 
ihre Antwort auf die Kleine Anfrage der Grünen (Drucksache 
11/6360) aufrechterhalten, die besagte, „Nach Auskunft der Fried-
rich-Naumann-Stiftung sind keine Gelder — somit auch keine BMZ-
Mittel — an Dr. Godoy persönlich gezahlt worden", oder muß er-
gänzt werden, daß die FNS die BMZ-Mittel auf das Persönliche 
Konto von Virgilio Godoy überwies, da dieser die Projektmittel für 
CEIS in Empfang nahm? 

Siehe die Antworten zu den Fragen 3 bis 5. 

7. Für welche konkreten Zwecke hat die FNS die Projektgelder für La 
SERENA und CEIS beantragt, und in welchem Umfang enthielt der 
Zuwendungsbescheid des BMZ für die Projektvorhaben Mittel für 
Löhne und Gehälter? 

Die bereitgestellten Bundesmittel für SERENA/CEIS wurden für 
Bildungsmaßnahmen, Projektausrüstung und -material, Publi-
kationen, Auslandsmitarbeiter (bis 1987) und Gutachtereinsätze 
verwendet. 

Von 1982 bis 1989 wurden Löhne und Gehälter für SERENA/CEIS 
in Höhe von insgesamt 349 380 DM aus Bundesmitteln bereit-
gestellt. 

8. In welchem konkreten Zeitraum zwischen 1982 und 1987 hat Virgi-
lio Godoy als Direktor von La SERENA und CEIS ein Entgelt für 
seine Tätigkeiten bei La SERENA und CEIS aus BMZ-Projektmit-
teln der FNS erhalten, und welche weiteren Personen wurden aus 
diesen Projektmitteln für ihre formale Tätigkeit bei La SERENA und 
CEIS finanziell entgolten, die ebenfalls Mitglieder der Liberalen 
Partei — PLI — sind? 

Für seine Tätigkeit bei SERENA hat Dr. Godoy keine Zuwendun-
gen aus Bundesmitteln erhalten. Für seine Tätigkeit als Exekutiv-
Direktor bei GEIS hat Dr. Godoy folgende Zuwendungen aus Bun-
desmitteln erhalten: 
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1985 	14 494,57 DM 
1986 	3 808,34 DM 
1987 	887,77 DM 

Die Mitgliedschaft weiterer Mitarbeiter von SERENA/CEIS in 
politischen Parteien ist nicht bekannt. 

9. Trifft die Aussage von Virgilio Godoy vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß in Nicaragua zu, wonach es nie einen for-
malen Kooperationsvertrag zwischen der FNS und dem CEIS gege-
ben habe, und wenn ja, auf welcher Grundlage war es der FNS 
möglich, ohne Kooperationsvertrag mit dem vermeintlichen Pro-
jektpartner CEIS die vom BMZ genehmigten Projektmittel für das 
CEIS weiterzuleiten? 

Zwischen der FNS und SERENA bestand ein schriftliches Projekt-
abkommen. Für die Zusammenarbeit zwischen FNS und CEIS gab 
es ebenfalls ein Projektabkommen, das aber wegen der von den 
damaligen Machthabern in Nicaragua verweigerten Registrie-
rung von CEIS nicht unterzeichnet werden konnte. 

10. Liegt der Bundesregierung ein Kooperationsvertrag zwischen der 
FNS mit dem vermeintlichen Projektpartner CEIS vor, und wenn ja, 
wer hat ihn von nicaraguanischer Seite unterschrieben? 

Nein. 

Siehe Antwort zu Frage 9. 

11. Kann die Bundesregierung mit Gewißheit benennen, mit welchem 
CEIS die FNS als Projektpartner zusammengearbeitet hat und wie 
die offizielle Anschrift des vermeintlichen Instituts lautet, dies 
angesichts der Tatsachen, daß 

laut Aussagen von Virgilio Godoy und Julia Mena, die vor der 
Sonderkommission der Nationalversammlung in Nicaragua zur 
Aufhebung der Immunität von Virgilio Godoy zu Protokoll 
gaben, daß ein legales Institut CEIS nie existiert habe, 

— drei verschiedene Adressen für das Institut CEIS angegeben 
werden, 

— laut Aussagen von Godoy und Mena vor der Sonderkommission 
ein zweites CEIS gegründet worden sei, das vom Exekutivkomi-
tee der Partei PLI verwaltet werde und ein „dezentrales Organ 
der Partei, ein Hilfsorgan" sei (Godoy am 30. Oktober 1989), 

— daß Godoy am 24. September 1989 vor der Nationalversamm-
lung des PLI einen Brief der FNS vorlas, in dem festgehalten 
wurde, „daß die Aktivitäten des CEIS in Ermangelung einer 
juristischen Existenz desselben unter der Aufsicht des Exekutiv-
komittees der PLI blieben". (Protokoll), 

— der FNS-Vertreter in Bogota, L., am 18. August 1989 einen 
Frage-Brief an das CEIS schreibt, in dem er um die Aufklärung 
der Institution CEIS bittet und sich nach dem Vermögen von 
CEIS erkundigt, sowie über die Vermögensverwaltung, 

— daß der FNS-Vertreter Herr Johannen am 26. April 1990 vor der 
Presse einräumte, daß die FNS aufgrund einiger „Merkwürdig-
keiten" Probleme mit dem CEIS gehabt habe. „Wir haben die 
schon gesehen und haben deswegen auch die Förderung auch 
extrem und drastisch runtergefahren und haben Forderungen 
gestellt an die Partnerseite, die Dinger aufzuklären.", 

— daß die FNS selbst Unklarheit über den vermeintlichen Projekt-
partner hat, weswegen sie laut Aussage von Herrn Johannen 
einen umfangreichen Fragenkatalog in Nicaragua präsentierte 
und ein Zweier-Team nach Nicaragua schickte, um Recherchen 
anzustellen? 
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Die FNS hat mit dem Bildungsinstitut CEIS von 1985 bis 1989 
zusammengearbeitet. Die Adresse von CEIS lautet: Ciudad Jardin 
H-4, Calle Principal, Apartado C-153, Tel.: 4 3194, Managua/ 
Nicaragua. Von der Existenz eines weiteren Bildungsinstitutes 
GEIS ist der FNS und der Bundesregierung nichts bekannt. 

Nach Mitteilung der FNS hat Dr. Godoy vor dem Untersuchungs-
ausschuß dargelegt, aus welchen politischen Gründen GEIS eine 
Legalisierung verweigert wurde. GEIS mußte sich deshalb nach 
Aussagen von Dr. Godoy aus formal-juristischen Gründen unter 
die Schirmherrschaft der Partei begeben, da es aufgrund dieser 
bürokratisch-politischen Blockade durch die sandinistische Regie-
rung sonst keine Arbeitsmöglichkeit hatte. 

Das zitierte Schreiben vom 16. August 1989 (nicht 18. August 
1989) an GEIS hat folgenden Hintergrund: Der FNS-Vertreter in 
Bogota besuchte im Juni 1989 Nicaragua und wurde von CEIS-
Mitarbeitern über bevorstehende Veränderungen der Organisa-
tionsstruktur Mitte 1989 informiert. Die Nachfrage bezog sich 
lediglich auf diese Entwicklungen zwischen Juni und August 
1989. 

Der Abteilungsleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung, Uwe 
Johannen, ist nach Auskunft der FNS seit Anfang 1985 nicht mehr 
für das Projekt zuständig. Seine Äußerung vor der Presse am 
26. April 1990 im Rahmen einer telefonischen Anfrage bezog sich 
generell auf Schwierigkeiten der FNS in bezug auf die allgemei-
nen politischen Rahmenbedingungen ihrer Entwicklungszusam-
menarbeit in Nicaragua, nicht jedoch auf Probleme der finan-
ziellen und inhaltlichen Zusammenarbeit mit GEIS, über die er 
keine aktuellen Kenntnisse hatte. Der Begriff „Merkwürdigkei-
ten" ist nach Mitteilung der FNS von Herrn Johannen in diesem 
Zusammenhang nicht gebraucht worden. Nach Mitteilung der 
FNS wurden keinerlei Recherchen zur Projektsituation von GEIS 
zu diesem Zeitpunkt durchgeführt. Das erwähnte „Zweierteam", 
das sich im Mai 1990 in Nicaragua aufhielt, habe die Aufgabe 
gehabt, neue Projektansätze der FNS nach Einsetzung der demo-
kratisch gewählten neuen Regierung zu prüfen. 

12. Kann die Bundesregierung mit Sicherheit ausschließen, daß die 
FNS BMZ-Projektmittel an das CEIS weiterleitete, das laut Aussage 
von Godoy vorn Exekutivrat der Partei PLI verwaltet wird und ein 
„dezentrales Organ der Partei, ein Hilfsorgan" sei? 

Die FNS hat Mittel ausschließlich für die Kooperation mit dem 
Bildungsinstitut LEIS erhalten und diese entsprechend der Bewil-
ligung eingesetzt. 

13. Handelt es sich bei dem Projektpartner der FNS um das GEIS, das 
laut FNS von Julia Mena geleitet werde, die vor dem Unter-
suchungsausschuß der Nationalversammlung behauptete, die Par-
teiführung des PLI führe die Geschäfte von CEIS und sie selbst sei 
Projektleiterin des CEIS und werde direkt von der Partei bezahlt? 
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Dr. Godoy hat Frau Julia Mena als Programmdirektorin einge-

stellt. Julia Mena hat bei GEIS von 1985 bis 1987 gearbeitet. Über 

Gehaltszahlungen an sie durch die PLI ist der FNS nichts bekannt. 

Auch die zitierten Aussagen von Frau Julia Mena vor dem Unter-

suchungsausschuß der Nationalversammlung sind der FNS nicht 

bekannt. 

14. Erhält Frau Julia Mena für ihre Tätigkeit ein finanzielles Entgelt, 
das aus den BMZ-Projektgeldern der FNS für das CEIS stammt? 

Julia Mena erhielt vom Januar 1985 bis Mai 1987 folgende Ge-

haltszahlungen: 

1985 	12 849 DM 

1986 	3 439 DM 
1987 	839 DM 

15. Liegen der Bundesregierung eindeutige Nachweise über den 
genauen Zeitraum der FNS-Projektförderung an GEIS vor, ange-
sichts der Tatsachen, daß 

laut Aussage von Godoy CEIS erst „Ende 1986 oder Anfang 
1987" (Süddeutsche Zeitung vom 19. April 1990) entstanden sei, 

das Protokoll der PLI-Versammlung vom 24. September 1989 
besagt, daß laut Schreiben der FNS die FNS mit dem CEIS bis 
1986 zusammenarbeitete, 

der Soll-Ist-Vergleich des BMZ von 1986 allerdings 450 000 DM 
ausweist, die die FNS erst 1986 für ihren Projektpartner CEIS 
bewilligt erhielt, 

und wenn ja, auf welchen genauen Zeitraum bemißt sich die 
Zusammenarbeit zwischen der FNS und CEIS? 

Die Kooperation zwischen FNS und CEIS bestand von 1985 bis 
1989, wobei sich die direkte finanzielle Förderung nur auf den 
Zeitraum 1985 bis 1987 erstreckte. Seit 1988 wurden lediglich 

Sachmittel finanziert. 

16. Hat die Bundesregierung angesichts der erneuten Pressemeldun-
gen über die Aussage Godoys, daß Gelder der FNS in Nicaragua 
auf dem Schwarzmarkt getauscht worden seien, um durch den gün-
stigeren Wechselkurs „Geld zu sparen" (SZ vom 19. April 1990), 
nachgeprüft, ob die Erklärungen der FNS den Tatsachen entspre-
chen, nach denen der Transfer der Projektmittel für GEIS jeweils 
nach den gültigen Devisenbestimmungen Nicaraguas stattgefun-
den habe (Drucksache 11/6360), dies auch auf dem Hintergrund der 
Erfahrungen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mittelamerika, 
wo trotz anfänglich gegenteiliger Behauptungen der Stiftung die 
Bundesregierung 1987 bestätigte, daß BMZ-Projektmittel in Höhe 
von ca. 2 Mio. DM schwarz getauscht worden waren (Drucksache 
11/20), wofür extra gefälschte Wechselbelege angefertigt wurden, 
um sie dem BMZ als „Verwendungsnachweis" vorzulegen? 

Ara 4. Juli 1989 beantragt Virgilio Godoy als Präsident der Libera-
len Partei — PLI — auf dem Briefpapier des PLI beim damaligen Mini-
ster für wirtschaftliche Zusammenarbeit Henry Ruiz die Registrie-
rung einer Sachspende der FNS an die Partei PLI. Es handelte sich 
um ein Papierschneidegerät und Druckmaterialien im Werte von 
15 062,35 US-Dollar. Minister Ruiz antwortete Godoy, daß er nach 
dem Wahlgesetz diese Sachspende aus dem Ausland vom Obersten 
Wahlrat als Wahlhilfe registrieren lassen müßte. Am 4. Oktober 
1989 teilt der Oberste Wahlrat Virgilio Godoy als Präsidenten der 
PLI mit, daß gemäß des „Antrags vom 17. August 1989 an den Ober-
sten Wahlrat, indem die Schenkung der Friedrich-Naumann-Stif- 
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tung an diese politische Partei (der PLI) registriert werden sollte, 
daß dieser Antrag gemäß Artikel 4 über Auslandsschenkungen an 
Politische Parteien ... ausreichend belegt ist. Der Oberste Wahl-
rat ... ermächtigt die Liberale Partei, die Schenkung der Friedrich-
Naumann-Stiftung entgegenzunehmen ... " 

Am 7. März 1990 teilt der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Repnik, 
den Grünen auf eine schriftliche Anfrage mit, daß die FNS das 
Institut CEIS mit einer Papierschneidemaschine und Druckmateria-
lien unterstützt habe. 

Zu den Fragen des Geldtransfers und des Geldumtausches wurde 

bereits Stellung genommen (siehe Antwort der Bundesregierung 
vom 6. Februar 1990 auf eine Kleine Anfrage der GRÜNEN vom 

29. Dezember 1989 — Drucksache 11/6360). Dr. Godoy hat gegen-
über der FNS mehrfach erklärt, diese Aussagen über den Geld-

transfer nicht gemacht zu haben. 

Das genannte Schreiben vom Obersten Wahlrat vom 4. Oktober 
1989 gestattet Schenkungen an Parteien und parteinahe Insti-
tutionen. Die Sachmittel für CEIS — es handelt sich hier um 
bewilligungskonforme Sachmittel und nicht um Spenden oder 
Schenkungen — konnten nur auf dem beschriebenen Weg ins 

Land gebracht werden, da CEIS als Institut ohne Rechtspersön-
lichkeit keine Sachmittel einführen konnte. Es liegt dem BMZ 
eine Botschaftsbescheinigung vom 16. März 1990 vor, der zufolge 
sich die Papierschneidemaschine noch immer im Gebäude von 
CEIS befindet. Dieses ist von dem Sitz der PLI räumlich getrennt. 
Auch die Druckmaterialien sind bestimmungsgemäß verwendet 

worden. 

17. Handelt es sich bei den vom Parlamentarischen Staatssekretär 
Repnik erwähnten Sachmitteln für CEIS um eben dieselbe Papier-
schneidemaschine und die Druckmaterialien, die Virgilio Godoy als 
PLI-Präsident beim Obersten Wahlrat als Parteispende der FNS hat 
registrieren lassen, und wenn ja, handelt sich es sich dann um eine 
Parteienfinanzierung der FNS an die PLI bzw. ist GEIS identisch mit 
der Partei PLI? 

Am 3. August 1988 teilt der Repräsentant der FNS in Guatemala 
Herrn Virgilio Godoy (PLI) an die Adresse des Parteisitzes (Ciudad 
Jardin F-29) die Bestätigung einer Schenkung an Godoy über Sach-
mittel im Wert von 18294,62 US-Dollar mit. „Auf diesem Wege teilt 
die Friedrich-Naumann-Stiftung mit, daß die Vervielfältigungs-
maschinen, die weiter unten beschrieben werden, in Form einer 
Schenkung an Doktor Virgilio Godoy geschickt werden. " 

Ja, es handelt sich um die Papierschneidemaschine und Druck-
materialien für CEIS, die im Rahmen von Bildungsprogrammen 
eingesetzt wurden. Es liegt somit keine Parteienfinanzierung vor. 

18. Wurde die oben erwähnte Schenkung an Godoy aus den Projekt-
mitteln der FNS für GEIS finanziert, und wenn ja, warum schenkt 
die FNS dem Präsidenten der PLI persönlich die Sachmittel aus den 
Projektmitteln des GEIS und nicht dem Präsidenten des CEIS, Herrn 
Gutierrez? 

Am 10. Dezember 1986 teilt der Repräsentant der FNS in Nicaragua 
der dortigen Zentralbank mit, „daß das zentrale Büro der Fried rich-
Naumann-Stiftung eine Schenkung von Mate rialien, die nicht im 
Land erhältlich sind, an die Zeitschrift Paso a Paso, die von Dr. Vir-
gilio Godoy repräsentiert wird, vorgenommen hat. " 

Es handelte sich um Sachspenden im Wert von 15 807,50 US-Dollar. 
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Die Sachmittel wurden an Dr. Godoy in seiner Funktion als Exe-
kutiv-Direktor von GEIS übergeben. Sowohl die Unterlagen dazu 
als auch der Standort der Maschinen weisen diese als Eigentum 
von CEIS aus; dort sind diese auch inventarisiert. 

19. Wurden die Mittel für diese Sachspende im Wert von 15 807,50 US-
Dollar an Godoy ebenfalls den BMZ-Projektmitteln für CEIS ent-
nommen, und wenn ja, handelt es sich dann um eine Zweckent-
fremdung der Mittelverwendung der FNS angesichts der Tatsache, 
daß Godoy die Zeitschrift Paso a Paso als Parteizeitung bezeichnet 
und er als Parteipräsident für die Publikation verantwortlich ist, im 
Impressum von Paso a Paso das Institut CEIS nicht erscheint, dafür 
aber Paso a Paso im Verlag der Partei PLI herauskommt? 

Am 16. Januar 1987 teilt die FNS in einem Schreiben an Godoy mit, 
daß er als Repräsentant von Paso a Paso Sachmittel aus Costa Rica 
im Wert von 13 343,50 US-Dollar erhält. 

Es handelt sich um die bewilligungskonforme Verwendung von 

Mitteln (Bewilligung vom 29. November 1985) und nicht um eine 
Zweckentfremdung. Paso a Paso ist keine Parteizeitung (siehe 
dazu auch die Antwort der Bundesregierung vom 6. Februar 1990 
auf die Kleine Anfrage der GRÜNEN vom 29. Dezember 1989 zu 
Frage 11 — Drucksache 11/6360). 

20. Hat die FNS diese Schenkung an Godoy ebenfalls den Projektmit-
teln für LEIS entnommen, und wenn ja, warum wurden die Mittel 
nicht dem verantwortlichen Repräsentanten von CEIS übergeben, 
an Herrn Juan Manuel Gutierrez? 

Der Vorgang einer Schenkung an Paso a Paso in Höhe von 
13 343,50 US-Dollar ist der FNS nicht bekannt. Es wurden dafür 
keine Projektmittel bereitgestellt. 

21. Hat die ausschließliche Abwicklung der BMZ-Projektmittel seitens 
der FNS über die Person Virgilio Godoy ihren Hintergrund in der 
politischen Position des Parteipräsidenten innerhalb der Streitigkei-
ten der Liberalen Partei, und wenn ja, nimmt die FNS mit ihrer ge-
zielten Finanzierung des Parteipräsidenten via Vergabe von BMZ-
Projektmitteln Einfluß auf die innerparteiliche Auseinandersetzung 
in der PLI dergestalt, daß der Parteipräsident über seinen exklu-
siven Zugang zur Außenfinanzierung die zentrale Entscheidungs-
figur innerhalb der Partei ist, was ihm von zahlreichen Parteimit-
gliedern seit Jahren vorgeworfen wird? 

Dr. Godoy war Exekutiv-Direktor von CEIS und in dieser Eigen-
schaft der Ansprechpartner für die FNS. 

22. Sind die von Virgilio Godoy erwähnten geschenkten Autos durch 
die FNS (vgl. SZ 19. April 1990) aus den BMZ-Projektmitteln der 
FNS für CEIS finanziert, und wenn ja, warum sind sie als Eigentum 
von Virgilio Godoy registriert und nicht als Eigentum des Instituts 
CEIS? 

Drei Fahrzeuge wurden für CEIS bewilligungskonform ange

-

schafft und registriert. Eines der Fahrzeuge (Toyota — Pick Up) 
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wurde auf den Namen von Dr. Godoy in seiner Eigenschaft als 
Exekutiv-Direktor registriert. 

23. Hat die FNS aus BMZ-Projektmitteln für das CEIS-Institut den Kauf 
des Hauses in Managua, Ciudad Jardin H-4, laut Impressum von 
Paso a Paso Sitz der Zeitschrift, finanziert, und wenn ja, warum ist 
der Hausbesitzer laut Eintragung vom 13. Oktober 1987 auf den 
Namen Guillermo Selva, dem Stellvertreter von Virgilio Godoy, 
vorgenommen und nicht das Institut CEIS als Kaufpartner eingetra-
gen, wie zunächst vorgesehen war? 

Nein. 

24. Trifft die Meldung aus der SZ vom 19. April 1990 zu, nach der die 
FNS nach Schließung ihres Büros in Nicaragua alle Akten ver-
brannt habe, und wenn ja, wurden dabei auch Unterlagen vernich-
tet, die Aufschluß über die Zusammenarbeit der FNS mit La 
SERENA und CEIS gaben? 

Nein. Alle projektrelevanten Akten wurden der FNS-Zentrale in 
Königswinter überstellt. Nach der Auflösung des FNS-Büros in 

Managua wurden nicht mehr benötigte Unterlagen ordnungs-
gemäß vernichtet. 

25. Handelt es sich nach Einschätzung der Bundesregierung auf der 
Grundlage der Aussage des FNS-Vertreters Johanen am 26. Ap ril 
1990", da wir genau wissen, und das ist auch die Geschäftsgrund-
lage mit dem BMZ, daß wir Parteien nicht fördern können und auch 
nicht wollen, nur aus diesem Grunde haben wir ja überhaupt die 
sogenannten Vorfeldorganisationen, wie GEIS oder SERENA, ge-
schaffen ... " bei der Projektförderung der FNS mit BMZ-Mitteln an 
La SERENA und CEIS um den Versuch, formal eine direkte Par-
teienfinanzierung des PLI zu umgehen, und wenn ja, besteht die 
Bundesregierung bei der Förderung von „Vorfeldorganisationen" 
durch bundesdeutsche Stiftungen mit BMZ-Mitteln gegenüber den 
Stiftungen darauf, daß die formal vorgeschriebenen Wege gegen-
über dem Projektpartner eingehalten werden, um den Eindruck zu 
vermeiden, bundesdeutsche Stiftungen betreiben mit Entwick-
lungshilfegeldern Parteienfinanzierung im Ausland? 

Nein. Es handelt sich um eine der gesellschaftspolitischen Bil-
dungsmaßnahmen, die die politischen Stiftungen mit Partnern in 
Entwicklungsländern in Einklang mit Zweckbestimmung und 
Titelerläuterung des Titels 686 04 durchführen. 

26. Kann die Bundesregierung mit Sicherheit feststellen, daß die FNS 
die Förderung der Projekte SERENA und GEIS mit BMZ-Mitteln 
formal und inhaltlich korrekt abgewickelt hat, und wenn nein, muß 
die FNS bei Feststellung einer Zweckentfremdung der BMZ-Mittel 
mit einer Rückzahlung der Gelder an die Bundesregierung rech-
nen? 

Ja. 

 







 


